Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit


1. Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit

Die bestehenden Programme, Projekte und Ansätze zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule weisen eine große Vielfalt aus. Vor diesem Hintergrund soll in den folgenden Ausführungen eine Systematisierung dieser Konzepte zur Kooperation von Jugendhilfe und Schule (Schulsozialarbeit) hinsichtlich des Arbeitsansatzes und der Arbeitsinhalte erfolgen.

Projekte einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule entstehen in den alten wie neuen Bundesländern immer noch sehr häufig unter dem unmittelbaren Eindruck akuter und sich gelegentlich krisenhaft zuspitzender Problem- und Notlagen vor Ort (Gewaltbereitschaft, Aggressivität, Schulunlust und Schulversagen, Drogenprobleme etc.). Hieraus folgt nicht nur eine kaum noch überschaubare Vielfalt von Arbeitsansätzen, sondern vor allem auch eine zumeist recht provisorische fachliche Begründung des jeweils gewählten Vorgehens. Dies führt in vielen Fällen dazu, daß Projekte mit einem eng begrenzten Aufgabenprofil und Arbeitsansatz, die sich z.B. ausschließlich auf freizeitpädagogische Maßnahmen, Mediation, Hausaufgabenhilfen oder Einzelfallberatung beschränken, in der Öffentlichkeit als Projekte der Schulsozialarbeit "verkauft" werden. Erforderlich erscheint zum einen die und eine eine fachliche Begründung des gewählten Ansatzes. Grundsätzlich unterscheiden lassen sich anhand der gegenwärtig vorliegenden Arbeitsansätze freizeitpädagogische Projekte, problembezogene fürsorgerische Projekte sowie integrierte sozialpädagogische Projekte.

1.1. Typus 1: Freizeitpädagogische Projekte

Der erste Typus von Schulsozialarbeits-Projekten konzentriert sich in seinem Aufgabenzuschnitt auf Maßnahmen der sozialpädagogischen Betreuung und Freizeitgestaltung im außerunterrichtlichen Bereich sowie im sozialräumlichen Umfeld der Schule. Die Palette der Angebote und Handlungsformen ist in diesen Projekten durchaus breit gestreut. Sie umfaßt das gesamte Spektrum der Maßnahmen und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie Angebote in Interessenzirkeln, Neigungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften. Mit diesen Angeboten werden außerhalb der Unterricht "Lücken" hinsichtlich der innerschulischen, freizeitpädagogischen Angebote und Maßnahmen geschlossen.. Ihre gesetzliche Legitimationsbasis finden diese Projekte vor allem in § 11 SGB VIII, der - wie bereits erläutert - das Aufgabenfeld der Jugendarbeit regelt. Projekte diesen Typs richten sich mit ihren Angeboten daher grundsätzlich an alle Schüler der jeweiligen Schule. Eine enge Kooperation zwischen den Lehrern und den Fachkräften der Jugendhilfe ist nicht erforderlich. Beide Gruppen üben weitgehend unabhängig voneinander (additiv) ihren beruflichen Auftrag aus (vgl. Abbildung 1).

	Typus Freizeitpädagogische Projekte
	Typus Problembezogene fürsorgerische Projekte
	Typus Integrierter sozialpädagogischer Ansatz

	Arbeitsansatz

	Ergänzung des schulinternen Unterrichtsgeschehens durch Maßnahmen und Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
	Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Problemsituationen
	Verknüpfung von einzelfall- und gruppenbezogenen Probleminterventionen mit offenen, präventiv ausgerichteten Freizeit- und Betreuungsangeboten

	Gesetzliche Grundlage

	§ 11 KJHG
	§ 13 KJHG
	§§ 13 und 11 KJHG

	Zielgruppen

	alle SchülerInnen
	Kinder und Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen
	alle SchülerInnen sowie insbesondere SchülerInnen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen

	Verhältnis zwischen Jugendhilfe und Schule

	additiv
	additiv oder hierarchisch 
	intensive Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Arbeitsbereichen und Arbeitsvorhaben



Quelle: Olk/Bathke/Hartnuß 2000, S. 185

1.2. Typus 2: Problembezogene fürsorgerische Projekte

Dem steht ein zweiter Typus von Projekten gegenüber, der sich zentral an den Bedürfnissen und Problemlagen von Kindern und Jugendlichen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen orientiert (Schulunlust und Schulversagen, aggressives Verhalten, Drogenprobleme, familiale Konflikte etc.). Auch hier können die Angebotspalette und Methodenrepertoire breit angelegt sein. Methoden und Verfahren der Einzelfallhilfe stehen hier neben sozialpädagogischer Gruppenarbeit. Einen Schwerpunkt bildeten in vielen Projekten Beratungsangebote und Unterstützungsleistungen beim Übergang von der Schule in Berufsausbildung und Arbeit. Ihre gesetzliche Grundlage findet dieser Ansatz einer Kooperation von Jugendhilfe und Schule in § 13 SGB VIII, der das Aufgabenfeld der Jugendsozialarbeit regelt. Adressaten dieser Projekte sind insbesondere Schüler mit sozialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen. Die Verhältnis zwischen den Lehrern und den Fachkräften der Jugendhilfe hat in der Regel einen additiven oder hierarchischen Charakter: Entweder arbeiten beide Berufsgruppen mit unterschiedlichen beruflichen Aufträgen ohne Berührungspunkte nebeneinander (additives Verhältnis) oder die Fachkräfte der Jugendhilfe erhalten problematische oder verhaltensauffällige Fälle von der Schule bzw. den Lehrern zugewiesen (vgl. Abbildung 1).

1.3. Typus 3: Integrierte sozialpädagogische Projekte

In einem dritten Projekttyp wird in bewußter Absetzung von den beiden vorgenannten in der Tradition einer "offensiven" und "lebensweltorientierten" Sozialpädagogik von vornherein ein integriertes Konzept zugrunde gelegt, das einzelfall- und gruppenbezogene Probleminterventionen mit offenen, präventiv ausgerichteten Freizeit- und Betreuungsangeboten systematisch verknüpft. In Hinblick auf Arbeitsschwerpunkte und Tätigkeitsprofile gründet sich dieser Ansatz sowohl auf den § 13 als auch auf den § 11 SGB VIII. An dieser Stelle deutet sich wiederum an, daß die bisherige, nahezu ausschließliche Verankerung von Ansätzen und Maßnahmen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in § 13 (Jugendsozialarbeit) fachpolitisch unzureichend ist. Es ist auf der Grundlage bisheriger Praxisentwicklungen durchaus an der Zeit, über entsprechende Novellierungen einschlägiger Gesetzesparagraphen nachzudenken, um das sozialpädagogisch gut begründete Angebot eines integrierten Arbeitsansatzes der Schulsozialarbeit auch rechtlich angemessen abzusichern (vgl. hierzu die Überlegungen bei Hartnuß/Maykus 1999). Im folgenden wird aus fachlichen Gründen heraus für einen integrierten sozialpädagogischer Ansatz plädiert. Für einen solchen Ansatz sprechen sowohl fachlich-konzeptionelle Überlegungen als auch die Erfahrungen in Schulsozialarbeitsprojekten:

Aus fachlich-konzeptioneller Sicht ist erwarten, daß nur bei einem integrierten Ansatz eine gleichberechtigte Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule strukturell gefördert wird. Eine Begrenzung von Projekten der Schulsozialarbeit auf reine freizeitpädagogische Ansätze oder fürsorgerische Ansätze für Benachteiligte und Beeinträchtigte führt im Regelfall zu "additiven Verhältnissen" bzw. "hierarchischen Verhältnissen" von Jugendhilfe und Schule. Die Möglichkeiten, Chancen und Ressourcen einer intensiven Kooperation zwischen beiden Institutionen und ihren Fachkräften blieben also ungenutzt. Vor allem eher sozialfürsorgerisch angelegte Ansätze fördern "hierarchische Verhältnisse" an den Schulen. Jugendhilfe wird hier auf ihre traditionelle Funktion der "Krisenfeuerwehr" und des "Pannendienstes" reduziert. Schulsozialarbeit würde in diesem Konzept ein marginales Element eines ansonsten unveränderten Schulbetriebs sein. Erst auf der Grundlage eines integrierten sozialpädagogischen Konzeptes ist die Schulsozialarbeit in der Lage, ein eigenständiges Angebot der Jugendhilfe am Ort der Schule zu vertreten und Reformprozesse in den Schulen mit anzuregen und zu unterstützen. Nur auf der Basis eines integrierten Ansatzes kann Schulsozialarbeit zudem zu einer "Brückenfunktion" zwischen den Sozialisationsinstanzen Jugendhilfe und Schule werden.

Neben diesen fachlichen-konzeptionellen Überlegungen verweisen auch die Ergebnisse bisheriger Begleitforschungsprojekte zur Schulsozialarbeit auf die Notwendigkeit einer Kopplung präventiver und intervenierender Angebote. So hat sich auf der einen Seite sowohl in Thüringen im Kontext des Landesprogramms "Jugendarbeit an Thüringer Schulen" (vgl. Seithe 1998) als auch bei der Begleitung freizeitpädagogischer Projekte in Mecklenburg-Vorpommern (vgl. Prüß u.a. 1997) gezeigt, daß Schüler auch dann Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung individueller Schwierigkeiten und Probleme durch die Schulsozialarbeiter erwarteten, wenn die Konzeptionen selbst einen eher freizeitpädagogischen oder künstlerischen Charakter aufwiesen. Reine freizeitpädagogische Maßnahmen nach §11 (Jugendarbeit) würden die konkreten individuellen Probleme und Notlagen von Schülern ausblenden. Auf der anderen Seite wurde in Projekten der Schulsozialarbeit, die zunächst mit einem engen Aufgabenselbstverständnis im Rahmen des § 13 begannen (vgl. Olk/Bathke/Hartnuß 1996), deutlich, daß eine Vertrauensbasis zwischen Schüler und Schulsozialarbeiter am ehesten durch niedrigschwellige Angebote und Gelegenheiten offener Betreuungs- und Freizeitaktivitäten aufgebaut werden kann. Erst auf dieser Grundlage entstehen Ansatzpunkte für einzelfallbezogene Hilfen und Angebote bei individuellen Problemen und Konflikten.


2. Einsatzorte von Schulsozialarbeitern

Betrachtet man die Einsatzorte von Schulsozialarbeitern in und im Umfeld der Schulen, so bietet sich eine Systematisierung hinsichtlich des unterrichtlichen, des außerunterrichtlichen sowie des außerschulischen Bereiches an (vgl. Abbildung 2).

Abbildung: Einsatzorte von Schulsozialarbeit in und im Umfeld der Schule
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Den unterrichtlichen Bereich sieht die Berufsgruppe der Lehrern als ihren primären Zuständigkeitsbereich an. Dementsprechend nehmen die Lehrer dort auch eine zentrale Verantwortlichkeit wahr. Bei einer Anerkennung der Kompetenzen und Methoden der jeweils anderen Profession bieten sich einige Möglichkeiten der Kooperation von Schulsozialarbeitern und Lehrern an. Praxisbeispiele hierfür sind die gemeinsame Durchführung von Unterrichtsprojekten und -stunden zu sozialpädagogischen Themen (Gewalt, Sucht, Sozialverhalten), die Mitgestaltung von Klassenfahrten und Wandertagen, die Beratung der Lehrer bei individuellen Lern- und Leistungsproblemen einzelner Schüler sowie die Übernahme einer Moderatorenfunktion bei einem schlechten Klassenklima. In der Regel geht es bei der unterrichtlichen Kooperation darum, die besondere Sicht der Sozialpädagogik als Ergänzung und Bereicherung zur schulischen Sicht einzubringen und einer Öffnung der Schule nach innen zu gelangen. Insgesamt dominiert in diesem Bereich allerdings die Berufsgruppe der Lehrer das Kooperationsverhältnis, während die Berufsgruppe der Sozialpädagogen eher flankierend und unterstützend tätig wird.

Im außerunterrichtlichen Bereich bestehen die Aufgaben der Schulsozialarbeit vor allem darin, geeignete Freizeit-, Betreuungs sowie Förderangebote für die Schüler zu initiieren, um die Eigeninitiative der Schüler zu fördern. Hierzu zählen beispielsweise schulische Arbeitsgemeinschaften, bestimmte Freizeit- und Kulturaktivitäten, Hausaufgabenhilfe sowie vereinzelt auch Einzelfallhilfe bei Schülern mit schul- und unterrichtsbezogenen Lern- und Leistungsstörungen. Schulsozialarbeit kann darüber hinaus Beratungsangebote für Lehrer, Schüler und Eltern, die unterbreiten. Für einige der genannten Aufgaben fühlen sie sich Lehrer unter gegebenen Bedingungen (Ist-Zustand) zwar befähigt, aber nicht zuständig, für andere Aufgaben - wie der Beratung der Schüler und Eltern - bestehen Zugangsbarrieren.

Im außerschulischen Bereich liegen die Ressourcen der Schulsozialarbeit vor allem in einem Beitrag zur Öffnung der Schule. Hierzu gehört die Arbeit mit den Eltern, aber auch die Initiierung und Pflege von Beziehungen zu ortsansässigen Betrieben, Vereinen und sonstigen Institutionen. Vor allem bei der Vernetzung, der Gemeinwesenarbeit und stadteilbezogenen Handlungsansätzen (z.B. Stadtteilfeste) zeigen sich Grenzen bei der Übernahme sozialpädagogischer Funktionen durch die Berufsgruppe der Lehrer. Einen weiteren Schwerpunkt im außerschulischen Bereich stellt für die Schulsozialarbeiter die Berufsorientierung, -vorbereitung und -findung dar. Hier können Lehrer und Schulsozialabeiter ihre spezifischen Erfahrungen und Kompetenzen in einen kooperativen Arbeitsprozeß zum Nutzen der Schüler einbringen.


3. Arbeitsfelder und Methoden von Schulsozialarbeitern

Betrachtet man die Arbeitsfelder von Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, so beteiligen sich die Sozialarbeiter in Kooperation mit den Lehrern sowie anderen Personengruppen und Institutionen an folgenden Jugendhilfeaufgaben mit:

(1) Kinder- und Jugendarbeit am Ort und im Umfeld der Schule (nach § 11 KJHG), wie
· Jugendberatung,

· außerunterrichtliche Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote,

· kulturelle, naturkundliche und technische Bildung in Arbeitsgemeinschaften und Zirkeln,

· Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit,

· Kinder- und Jugenderholung (Mitwirkung an Klassenfahrten und Exkursionen),

· Früh- und Nachmittagsbetreuung,

· Stadtteilarbeit.

(2) Schulbezogene Jugendsozialarbeit (nach § 13 KJHG), wie
· Schulbezogene Hilfen für benachteiligte und gefährdete Kinder und Jugendliche (z.B. Schüler mit Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Sozialverhalten, Schulunlust, Gewaltbereitschaft, Beziehungsstörungen, Abschlußgefährdungen etc.),

· Beratung bei individuellen Problemen in Elternhaus und Schule,

· sozialpädagogische Hilfen bei gravierenden Einschnitten im Leben von Kindern und Jugendlichen (z.B. Trennung der Eltern),

· Beratung von Eltern, Lehrern und Schulleitern in Bezug auf benachteiligte Kinder und Jugendliche.


(3) Jugendberufshilfe und Berufsvorbereitung (nach § 13 KJHG), wie
· Orientierungshilfen (z.B. über Exkursionen, Vermittlung, Begleitung und Nachbereitung von Praktika),

· berufsbezogene Beratung,

· Bewerbungs- und Vermittlungshilfen sowie

· Unterstützung bei der Berufsfindung.

Bei der Realisierung dieser Aufgaben greifen Schulsozialarbeiter auf das gesamte Repertoire sozialpädagogischer Handlungsmethoden zurück. Anwendung finden also a) Einzelfallhilfe (individuelle Beratung und Unterstützung, Krisenintervention, individuelle Unterstützung bei Lern- und Leistungsstörungen etc.), Gruppenarbeit (Hausaufgabengruppen, Interessengruppen, Freizeitgruppen, Projektgruppen etc.) und Gemeinwesenarbeit (Stadtteilarbeit, soziokulturelle Arbeit). Darüber hinaus kommen in Projekten der Schulsozialarbeit neben den unmittelbar schülerbezogenen Handlungsformen auch institutionenbezogene Handlungsformen zum Einsatz, insbesondere die Institutionenberatung. Dies gilt insbesondere für die Beratung des Systems Schule und ihrer Lehrer im Hinblick auf sozialpädagogische Fragen und Erfordernisse.


4. Kooperationsverhältnisse zwischen Schulsozialarbeitern und Lehrern

In einer Zwischenbilanz der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule beschreibt Tillmann (vgl. 1982 S. 33ff.) drei typische Kooperationsformen zwischen Jugendhilfe und Schule: a) eine Subordination der Schulsozialarbeit unter schulische Zwecke, b) eine kritische Integration der Schulsozialarbeit in die Schule und c) ablehnende Distanz der Schulsozialarbeit gegenüber der Schule. In einer Befragung von Schulsozialarbeitern mit leitfadengestützten Interviews an über 60 Projekten haben wir - immerhin knapp 20 Jahre später - aus Sicht der Schulsozialarbeiter ähnliche Kooperationsverhältnisse zwischen Lehrern und Schulsozialarbeitern bei Beginn der Projekte herausgefunden (Olk/Speck 1999). Es zeigten sich insgesamt vier Kooperationsverhältnisse:

Additives Verhältnis: Die Schulsozialarbeiter registrieren hier ein "Nebeneinanderherlaufen" von Schulsozialarbeit und Schule, ohne daß sich diese Lehrer dafür interessieren, was in der Schulsozialarbeit eigentlich passiert.

Ablehnende Distanz: Andere Lehrer reagieren zunächst eher ablehnend der Schulsozialarbeit gegenüber. Als Grund hierfür sind nach Ansicht von Schulsozialarbeitern insbesondere a) unmittelbare Arbeitsplatzsorgen, b) Ängste die pädagogische Kompetenz abgeben zu sollen, weil man es (angeblich) nicht mehr schafft sowie c) eine Ablehnung der gewählten Methoden (Freiwilligkeit, großer Toleranzspielraum) und der Funktion der Schulsozialarbeiter als Fürsprecher und Anwälte der SchülerInnen anzutreffen.

Subordination: Ein weiterer Teil der Lehrer sieht die Schulsozialarbeiter als Fachpersonal zur Herstellung der "Unterrichtsfähigkeit" der Schüler an. Es besteht die Erwartung, daß sich die Schulsozialarbeiter um die Probleme und die Problemkinder an der Schule kümmern und diese bewältigen. Dementsprechende Erwartungen gehen in Richtung "Aufsichtsperson", "Krisenfeuerwehr" und "Reparaturbetrieb".

Kooperation: Ein Teil der LehrerInnen steht der Schulsozialarbeit sehr aufgeschlossen gegenüber. Diese LehrerInnen wünschen bzw. akzeptieren, daß die SchulsozialarbeiterInnen über andere Sichtweisen und Herangehensweisen verfügen, in ihrem Unterricht hospitieren, Unterrichtsstunden zu einem Thema gemeinsam gestaltet werden und Lösungen bei Schulschwierigkeiten gemeinsam gesucht werden. Ihrem Verständnis nach ist die Schulsozialarbeit eine sinnvolle, fachliche Ergänzung ihres Arbeitsfeldes.
